
 TURNVEREIN JAHN von 1958 Kiel - Elmschenhagen e.V.

Nutzungsordnung 
Vereinsraum des TV Jahn 

 
1. Vereinsveranstaltungen haben unbedingten Vorrang vor privater Nutzung. Der 

Hauptnutzer (Leiter der Veranstaltung) muß volljährig sein und trägt für die gesamte 
Nutzungsdauer die uneingeschränkte Verantwortung. Der Vorstand des TV Jahn 
bzw. dessen Vertreter (Heimwart) sowie die Schulleitung bzw. der Hausmeister der 
Hermann-Löns-Schule sind jedoch während der Nutzung weisungsbefugt. 

 
2. Der Schlüsselempfang und die Abgabe erfolgen ausschließlich durch den Heimwart 

oder seinen Vertreter. Der Schlüsselempfänger ist während der Dauer der Nutzung 
für den Vereinsraum verantwortlich. Eine Überlassung des Raumes bzw. die Über-
tragung der Leitung und somit der Verantwortung an Dritte ist nicht gestattet. 

 
3. Sonntags bis donnerstags ist der Vereinsraum spätestens um 0:00 Uhr zu verlas-

sen. Freitags und samstags darf er bis 2:00 Uhr genutzt werden. Es ist angebracht, 
den Hausmeister der Hermann-Löns-Schule von einer geplanten Feier zu unterrich-
ten. 

 
4. Der Vereinsraum ist beim Verlassen besenrein zu übergeben; das genutzte Geschirr 

ist abzuwaschen und ordnungsgemäß in die Schränke zurückzustellen, die Müllei-
mer sind zu entleeren und das Mobiliar ist wie vorgefunden herzurichten (Tische zu-
sammenbauen, Klebeband entfernen). Sollten Einrichtungsgegenstände (Geschirr, 
Mobiliar etc.) beschädigt werden, so ist dies dem Heimwart zu melden. 

 
5. Zum Vereinsraum gehören keine eigenen Mülltonnen. Daher ist entstandener Müll 

mitzunehmen und anderweitig privat zu entsorgen. 
 
6. Es ist untersagt, private Musikanlagen im Vereinsraum zu installieren. Es darf aus-

schließlich die vorhandene Anlage auf Zimmerlautstärke betrieben werden. Bei län-
gerem Öffnen der Tür (Lüften etc.) ist die Musik abzustellen. Nach 22:00 Uhr ist die 
Tür geschlossen zu halten. 

 
7. Die Nutzung der Rasenfläche und des Platzes vor dem Vereinsraum sowie des 

Parkplatzes der Hermann-Löns-Schule ist nicht gestattet. Mitgebrachte Fahrzeuge 
müssen so geparkt werden, daß niemand durch eine nächtliche Abfahrt gestört wird. 

 
8. Bei Verstoß gegen diese Nutzungsordnung kann jede weitere Nutzung des Vereins-

raumes untersagt werden. 
 
Fröhliche und unbeschwerte Stunden wünscht Euch 
 

Der Vorstand 

Benutze den Vereinsraum, als wäre er Dein Eigentum. 


